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l. KOMPASS - kurz und knapp

1. Was ist KOMPASS?
KOMPASS (Kompakte Hilfe fir Solo-Selbststandige) ist ein innovatives Férderprogramm

des Bundesministeriums flr Arbeit und Soziales (BMAS), kofinanziert mit Mitteln aus dem

Europaischen Sozialfonds Plus (ESF Plus).

Ziel des Programms ist es, Perspektiven fur eine zukunftssichere Solo-Selbststandigkeit zu
schaffen. Dies erfolgt durch eine breit angelegte, niedrigschwellige Finanzierung von indi-
viduell ausgewahlten Weiterbildungs- und Qualifizierungsmalinahmen. Das Programm leis-
tet so einen wichtigen Beitrag zur Branchenvielfalt und Krisenfestigkeit von Solo-Selbst-

standigen.

Programmestart fir Solo-Selbststandige, die an einer Foérderung flr eine Qualifizierungs-

mafnahme interessiert sind, war der 17. Juli 2023.

2. Ich mochte eine Forderung erhalten. An wen wende ich mich?

Der Zugang zur Férderung erfolgt Gber die bundesweit verteilten Anlaufstellen, an die Sie

sich fur ein kostenloses Erstberatungsgesprach wenden kénnen.

Eine aktuelle Liste der Anlaufstellen und weitere Informationen sind auf der Internetseite

des Programms zu finden: www.esfplus.de/kompass.

3. Welche Aufgaben haben die Anlaufstellen?

Die Anlaufstellen prifen in Beratungsgesprachen, ob Sie grundséatzlich férderfahig sind und
ermitteln mit Ihnen gemeinsam lhren individuellen Qualifizierungs- bzw. Weiterbildungsbe-
darf. Zugleich unterstitzen sie Sie bei der Suche nach forderfahigen Qualifizierungsanbie-
tern und QualifizierungsmafRnahmen, geben eine anbieterneutrale Empfehlung ab und stel-
len auf dieser Basis einen Qualifizierungsscheck flr die von lhnen ausgewahlte Qualifizie-
rung aus. Zusatzlich unterstitzt die Anlaufstelle Sie bei der Erstattung der forderfahigen
Qualifizierungskosten und steht Ihnen auch fir weitere administrative und inhaltliche Fra-

gen zur Verfligung.

4. Bin ich in der Wahl der Anlaufstelle frei?

Ja, Sie konnen |hre Anlaufstelle frei wahlen.


http://www.esfplus.de/kompass
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5. Muss ich personlich in der Anlaufstelle erscheinen?

Die Beratung kann in Prasenz, telefonisch oder online erfolgen. Kontaktieren Sie hierzu

gerne die von Ihnen gewahlte Anlaufstelle.

6. Was ist ein Qualifizierungsscheck?

Der Qualifizierungsscheck berechtigt Sie, an einer Qualifizierungsmalinahme teilzuneh-
men. Fir den Erhalt des Qualifizierungsschecks ist die Teilnahme an einem Beratungsge-

sprach mit einer Anlaufstelle verpflichtend.

Zugleich ist mit der Ausgabe des Qualifizierungsschecks generell der sogenannte vorzei-

tige Vorhabenbeginn zugelassen.

Der vorzeitige Vorhabenbeginn ist eine rechtlich nicht verbindliche Absichtserklarung und

erfolgt auf Risiko der Antragstellenden. Das bedeutet:

Wenn Sie den Qualifizierungsscheck einldésen, missen Sie zunachst selbst finanziell in
Vorleistung gehen. Um die Ausgaben fir die Qualifizierungsmafinahme erstattet zu bekom-
men, missen Sie einen Antrag stellen, der bei Erfillung der Férdervoraussetzungen von
der Bewilligungsbehérde (DRV KBS) genehmigt wird. lhre Qualifizierungsmaflnahme wird

zuwendungsrechtlich als eigenes Vorhaben behandelt.
Insofern geht mit dem Qualifizierungsscheck noch keine Forderzusage einher.

Bitte beachten Sie zwingend, dass vor der Scheckvergabe eingegangene Verpflich-

tungen (z.B. Abschluss Weiterbildungsvertraq, rechtsverbindliche Buchung) dazu

fuhren, dass Sie nicht gefordert werden kénnen (siehe Punkt lll. 6). Dies bedeutet,

dass Sie erst nach Erhalt des Qualifizierungsschecks die Qualifizierung/Weiterbil-

dung verbindlich buchen diirfen!

7. Wie oft kann ich einen Qualifizierungsscheck erhalten?

Innerhalb von zwdlf Monaten kann maximal ein Qualifizierungsscheck pro Person (unab-

hangig von der Anlaufstelle) ausgestellt und eingeldst werden.

8. In welchem Zeitraum muss ich die Qualifizierung/Weiterbildung abschlieBen?

Nach Ausgabe des Qualifizierungsschecks haben Sie sechs Monate Zeit, Ihre Qualifizie-

rung durchzufihren und abzuschlieRen.
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9. Ich habe die Qualifizierung/Weiterbildung durchgefihrt. Wie erhalte ich die For-
derung?

Der Antrag auf Erstattung inkl. aller erforderlichen Nachweisdokumente ist grundsatzlich
innerhalb von sieben Monaten nach Ausgabe des Qualifizierungsschecks bei der Bewilli-
gungsbehérde (DRV KBS) einzureichen. lhre KOMPASS-Anlaufstelle unterstitzt Sie bei
der Erstellung und Einreichung des Antrags. Nach Prifung des Vorhabenantrags erfolgt

die Bescheiderteilung mit anschlieRender Erstattung der anteiligen Zuwendung.

Weitere Ausfuhrungen bezlglich der Antragstellung finden Sie unter Punkt V.

10. Wie lauft das Programm KOMPASS ab?
Schritt 1:

e Sie registrieren sich im Foérderportal Z-EU-S: https://www.foerderportal-

zeus.de/zeus/#/login.

e Fur die Nutzung des Forderportals Z-EU-S finden Sie in Z-EU-S Arbeitshilfen (im

Bereich ,Dokumente®) sowie eine Online-Hilfe.

¢ Sie wahlen eine Anlaufstelle aus und leiten eine sogenannte Interessenbekundung

digital an diese weiter.
Schritt 2:
e Sie fuhren ein Beratungsgesprach mit der Anlaufstelle (ggf. auch Folgegesprache).

e Die Anlaufstelle erstellt ein Beratungsprotokoll, gibt Qualifizierungsempfehlungen

ab, erganzt die Interessenbekundung in Z-EU-S und gibt sie digital an Sie zurlck.
Schritt 3:
e Sie wahlen eine der im Beratungsprotokoll empfohlenen Qualifizierungen aus.

¢ Digital in Z-EU-S vervollstandigen Sie die Interessenbekundung und geben diese

an die Anlaufstelle zurlick.
Schritt 4:

¢ |hre Anlaufstelle prift die Unterlagen und stellt den Qualifizierungsschecks digital in
Z-EU-S aus.

Schritt 5:

e Sie fuhren die Qualifizierung innerhalb von sechs Monaten nach Ausstellung des

Qualifizierungsschecks durch.


https://www.foerderportal-zeus.de/zeus/#/login
https://www.foerderportal-zeus.de/zeus/#/login
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trag und reichen diesen bei der Bewilligungsbehoérde ein. lhre Anlaufstelle unter-

stitzt Sie bei diesem Prozess.

e Beachten Sie dabei, dass der Vorhabenantrag grundsatzlich innerhalb von sieben
Monaten nach Ausstellung des Qualifizierungsschecks (sowohl in Z-EU-S als ggf.

auch per Post) eingegangen sein muss.
Schritt 6:
e Die Bewilligungsbehorde prift Ihren Vorhabenantrag.

e Sie erhalten die Kosten fur die Qualifizierung anteilig zurtck.

Il. Solo-Selbststandige - Wer ist forderfahig?

1. Wer kann die Férderung erhalten?

Um eine Férderung zu erhalten, missen Sie bestimmte Voraussetzungen erflillen (siehe
Punkt 11.2). Eine Altersbegrenzung gibt es nicht. Mitarbeitende von Solo-Selbststandigen

sind nicht férderfahig (Ausschlussgriinde siehe Punkt 11.12).

2. Welche Voraussetzungen muss ich erfiillen?

Die Solo-Selbststandigen missen die folgenden Voraussetzungen erfillen:
e Wohnsitz im Gebiet der Bundesrepublik Deutschland
o Tatigkeit im Gebiet der Bundesrepublik Deutschland
e Haupterwerb
e Maximal ein Vollzeitaquivalent (VZA) an Beschaftigten
e Bestandsdauer von mindestens zwei Jahren am Markt

e De-minimis-Beihilfen innerhalb eines flieRenden Zeitraums von drei Jahren nicht ho-
her als 300.000 Euro

o Kein Qualifizierungsscheck im Rahmen von “KOMPASS* innerhalb der letzten zwolf

Monate
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Eine selbstandige Tatigkeit liegt vor, sofern

a. eine freiberufliche oder gewerbliche Tatigkeit ausgelbt wird oder

b. zur Auslibung der freiberuflichen oder gewerblichen Tatigkeit

eine Personengesellschaft (z.B. GbR, OHG, KG) gegrundet wurde,

eine (Ein-Personen-) Kapitalgesellschaft (z.B. AG, GmbH, KGaA) gegrindet

wurde und der*die Gesellschafter*in
1. 100% der Anteile an der Gesellschaft halt und

2. im Umfang von mindestens 20 vertraglich vereinbarten Arbeits-

stunden pro Woche von der Gesellschaft beschaftigt wird,

eine (Mehr-Personen-) Kapitalgesellschaft (z.B. AG, GmbH, KGaA) gegrin-

det wurde und der*die Gesellschafter*in
1. mind. 25% der Anteile an der Gesellschaft halt und

2. im Umfang von mindestens 20 vertraglich vereinbarten Arbeits-

stunden pro Woche von der Gesellschaft beschaftigt wird, oder
eine Genossenschaft gegrindet wurde und der*die Solo-Selbststandige
1. Mitglied der Genossenschaft ist,

2. im Umfang von mindestens 20 vertraglich vereinbarten Arbeits-

stunden pro Woche von der Genossenschaft beschaftigt wird und

3. die Genossenschaft insgesamt nicht mehr als zehn Beschéftigte
(Vollzeitaquivalent; Mitglieder und Nicht-Mitglieder) beschéaftigt, wo-
bei Beschaftigte, die nicht Mitglieder sind, insgesamt weniger als ein

Vollzeitaquivalent ausmachen durfen.

Aulerdem mussen Sie lhre Tatigkeit in der Bundesrepublik Deutschland ausiben. Gele-

gentliche Auslandstatigkeiten sind maéglich.

4. Wie weise ich meine Solo-Selbststandigkeit nach?

Mogliche Nachweisunterlagen sind: Einkommensteuerbescheid, Gewerbeanmeldung, Re-

gisterauszug, Beitragsbescheid Krankenkasse/Klnstlersozialkasse, Gesellschaftsvertrag,

Arbeitsvertrag oder Bestatigung durch Dritte (Steuerbiro).
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Die Anlaufstelle wird Ihnen mitteilen, welche Unterlagen Sie im Einzelnen fir den Nachweis

bendtigen.

5. Wann liegt ein Haupterwerb vor?

Das Geschaftsmodell wird im Haupterwerb betrieben, sofern der Gberwiegende Teil der
Summe der Einkunfte (mindestens 51 %) aus der Solo-Selbststandigkeit stammt. Es kann
sich hierbei auch um mehrere solo-selbststandige Tatigkeiten handeln. Bezugszeitraum ist
das Jahr, fur das der letzte Einkommensteuerbescheid festgesetzt wurde. Dabei werden
die Einklnfte aus der solo-selbststandigen Tatigkeit ins Verhaltnis zu den gesamten Ein-

kunften gesetzt.
MaRgeblich sind die Nettoumsatze, d.h. Umsatz abzuglich Umsatzsteuer.
Folgende Einkiinfte werden bericksichtigt:

a. Einklinfte aus gewerblicher (§15 EStG) und/oder freiberuflicher (§18 EStG) Tatig-
keit,

b. Einkinfte aus nichtselbststandiger Tatigkeit, welche zur Auslibung einer gewerbli-

chen und/oder freiberuflichen Tatigkeit erzielt wurden.
Dazu zahlen:

¢ Einklnfte aufgrund kurz befristeter und/oder unstandiger Beschaftigungsver-

haltnisse,

e Einkinfte aus einer gegriindeten Kapitalgesellschaft oder Genossenschaft un-
ter Berucksichtigung der unter Punkt 2 genannten Voraussetzungen (z.B. Ge-

schaftsfuhrer*innengehalt)

Die zu berlcksichtigenden Einkiinfte werden ins Verhaltnis zu den gesamten Einkiinften

gesetzt.
Zu diesen Einkunftsarten zahlen:
e Einkinfte aus Land- und Forstwirtschaft (§13 EStG)

¢ Einkinfte aus nichtselbststandiger Arbeit (§ 19 EStG), mit Ausnahme der unter 5 b.

genannten Einkinfte
e Einklnfte aus Kapitalvermogen (§20 EStG)

¢ Einkinfte aus Vermietung und Verpachtung (§21 EStG)
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e Sonstige Einklnfte im Sinne von §22 EStG (z.B. Leibrenten)

Stipendien, stipendienartige Foérderungen, Aufstiegs-Baf6éG, Spenden, Einnahmen aus
Crowdfunding und &hnliche Einnahmen zahlen nicht als Einklnfte, ebenso wie Kindergeld

und Elterngeld. Andere Einnahmen werden im Einzelfall betrachtet.

6. Wie weise ich den Haupterwerb nach?

Mogliche Nachweisunterlagen sind: Einkommensteuerbescheid, Bestatigung durch Dritte
(z.B. Steuerbiiro), Einnahmeniiberschussrechnung (Anlage EUR) in Kombination mit dem

entsprechenden Einkommensteuerbescheid.

Die Anlaufstelle wird Thnen mitteilen, welche Unterlagen Sie im Einzelnen fir den Nachweis

bendtigen.

7. Ich habe Beschiftigte. Bin ich trotzdem solo-selbststindig?

Forderfahig sind Solo-Selbststandige ohne Beschaftigte sowie Solo-Selbststandige mit Be-

schaftigten, die in Summe nicht mehr als einem Vollzeitaquivalent entsprechen.

8. Wie errechnet sich ein Vollzeitiquivalent (VZA)?

Das Vollzeitaquivalent wird auf der Basis der im Arbeitsvertrag vereinbarten Arbeitszeit der
Beschaftigten berechnet. Sofern Sie mehrere solo-selbststandige Tatigkeiten austiben,

mussen Sie alle Beschaftigten aus allen solo-selbststandigen Tatigkeiten bertcksichtigen.
Folgende Arbeitszeiten werden berucksichtigt:

e von Beschéftigten, die nicht in Mutterschutz oder Elternzeit sind oder bei denen das

Beschaftigungsverhaltnis nicht aus einem anderen Grund ruht
e von Teilzeitkraften und Minijobber*innen (jeweils anteilig)
Folgende Arbeitszeiten werden nicht berlcksichtigt:

von Auszubildenden

die von dem*der Antragstellenden erbrachte Arbeitszeit

die von Mitgesellschafter*innen erbrachte Arbeitszeit, sofern diese 25% oder mehr

der Anteile an der Kapitalgesellschaft halten

die von Mitgliedern in einer Genossenschaft erbrachte Arbeitszeit
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Berechnungsweg: Summe aller Wochenarbeitsstunden je Beschaftigten geteilt durch die

regelmafige wochentliche Arbeitszeit im Unternehmen.

9. Wie weise ich das Vollzeitaquivalent (VZA) nach?

Der Nachweis wird Uiber eine Eigenerklarung in der Form eines ausgefiillten VZA-Rechners
erbracht. Dieser steht Ihnen im Férderportal Z-EU-S in dem Bereich ,Dokumente® zur Ver-

fuigung.

10. Wie lange muss ich mit meiner Selbststandigkeit am Markt sein?

Sie mussen zum Zeitpunkt der Ausgabe des Qualifizierungsschecks seit mindestens zwei
Jahren durchgangig am Markt bestehen. Dabei ist nicht die tatsachliche Tatigkeit aus-

schlaggebend, sondern die durchgehende formale Bestandsdauer seit der Grindung.

11. Wie weise ich meine Bestandsdauer nach?

Mogliche Nachweisunterlagen sind: Einkommensteuerbescheide der letzten beiden Jahre,
Gewerbeanmeldung, Registerauszug, Beitragsbescheid Krankenkasse/Kulnstlersozial-

kasse, Anmeldung beim Finanzamt (Zuteilung Steuer-ID).

Die Anlaufstelle wird Ihnen mitteilen, welche Unterlagen Sie im Einzelnen fiir den Nachweis

bendtigen.

12. Welche Griinde fiihren dazu, dass ich trotz sonstiger erfiillter Voraussetzungen
nicht forderfahig bin?

Nicht forderfahig sind Solo-Selbststandige, die
e sich in einem laufenden Insolvenzverfahren befinden

e (gleichartige Forderungen nach § 16¢c Absatz 2 des Zweiten Buches Sozialgesetz-

buch beantragt haben
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lll. Qualifizierung/Weiterbildung - Was ist forderfahiq?

1. Welchen Inhalt kann meine Qualifizierung/Weiterbildung haben?

Forderfahig sind sowohl fachliche Kompetenzen (,Hard Skills“) - berufsspezifisch oder
nicht-berufsspezifisch (Querschnittskompetenzen) - als auch persénliche Kompetenzen
(,Soft Skills®).

Damit eine Qualifizierung/Weiterbildung foérderfahig ist, miissen grundsatzlich folgende Vo-
raussetzungen erflllt sein, unabhangig davon, ob es sich um fachliche oder persdnliche

Kompetenzen handelt:

1. Die Inhalte der Qualifizierungen/Weiterbildungen missen im konkreten Einzelfallbe-

ruflich relevant sein.

2. Es muss begrundet davon auszugehen sein, dass Sie die Inhalte beruflich einset-

Zen.

Zusatzlich muss die MaRnahme zur Sicherung oder Weiterentwicklung lhrer beruflichen
Existenz und/oder zur Erhéhung der Bestandsfestigkeit lhres bestehenden Geschaftsmo-

dells beitragen.

Fachliche Kompetenzen (,Hard Skills“)

Forderfahig sind fachliche Kompetenzen. Diese umfassen Fahigkeiten und Wissen, die zur
Bewaltigung fachlicher Aufgaben erforderlich sind. Fachliche Kompetenzen konnen berufs-

spezifisch oder nicht berufsspezifisch (Querschnittskompetenzen) sein.

a) Berufsspezifische fachliche Kompetenzen beziehen sich auf den entsprechenden
Beruf (z.B. handwerkliche Fahigkeiten und Wissen als Tischler*in, padagogische

Fahigkeiten und Wissen als Volkshochschullehrkraft)

b) Nicht-berufsspezifische fachliche Kompetenzen (Querschnittskompetenzen) sind
fur eine Vielzahl von Berufen relevant (z.B. Betriebswirtschaftslehre, Arbeitsrecht,

versicherungstechnische Fragestellungen, Marketing, Digitalisierung)

Personliche Kompetenzen (,Soft Skills*)

Forderfahig sind persdnliche Kompetenzen. Diese umfassen personale, soziale und me-

thodische Kompetenzen.

a) Personale Kompetenzen fir die eigene Weiterentwicklung (z.B. Selbstreflexion, Ei-

genstandigkeit, Entscheidungsfahigkeit, Stressresistenz, Selbstbewusstsein)
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b)

Soziale Kompetenzen flir Kommunikation, Kooperation und Konfliktsituationen mit
anderen (z.B. Teamfahigkeit, Konfliktlésungsfahigkeit, Diversitatskompetenz, Em-

pathie, Kritikfahigkeit, Kommunikationsfahigkeit)

Methodische Kompetenzen flir die Beschaffung von Informationen und die Lésung
von Aufgaben und Problemstellungen (z.B. Prasentationstechniken, Organisations-
vermogen, Zeit- und Selbstmanagement, analytische Fahigkeiten, strategisches

Denken, Medienkompetenz, Rhetorik, Gesprachs- und Verhandlungsfuhrung)

Qualifizierungen/Weiterbildungen, die sowohl fachliche (berufsspezifisch oder nicht-berufs-

spezifisch) als auch personliche Kompetenzen férdern, sind ebenfalls férderfahig.

2. Welche Qualifizierungen/Weiterbildungen sind nicht forderfahig?

Nicht forderfahig sind Qualifizierungen/Weiterbildungen im Bereich der Pravention und Ge-

sundheitsférderung, der Kunst und Kultur sowie Sprachunterricht. Hierunter fallen u.a.:

a)

b)

d)

e)

Bewegung (z.B. Pilates, Ruckentrainings, Lauftrainings, Tauchkurse, Reitkurse,

Schwimmkurse, Kletter- und Wanderkurse)
Ernahrung (z.B. Erndhrungsberatungskurse, Diabetes-Praventionskurse)

Entspannung und Erholung (z.B. Autogenes Training, Progressive Muskelrelaxa-
tion, Yoga, Qigong, Wellness-Angebote, Meditation, Schweigeseminare, Achtsam-
keits- und Resilienzkurse, Naturerlebnisse wie Waldbaden oder vogelkundliche

Kurse)

Kunst und Kultur (z.B. Kurse im Bereich Malerei, Gesangs- oder Instrumentalunter-
richt)

Sprache (z.B. Erlernen von Mutter- und Fremdsprachen in Wort und Schrift)

Ausgenommen hiervon sind firr a) - e) fachliche Qualifizierungen/Weiterbildungen sowie fir

e) Berufssprachkurse.

Ebenso ausgeschlossen sind reine Coaching- und/oder Beratungsleistungen (wie z.B. bei
INQA-Coaching).

Zudem sind Qualifizierungen/Weiterbildungen, die den Ubergang in ein Angestelltenver-

haltnis zum Ziel haben, nicht férderfahig.

Daruber hinaus sind folgende Qualifizierungen/Weiterbildungen nicht férderfahig:

Pflichtqualifizierungen oder vorgeschriebene Weiterbildungsschulungen
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e Qualifizierungen/Weiterbildungen, die
o ganz oder teilweise mit anderen 6ffentlichen Zuschissen inklusive Mitteln
der Strukturfonds und des ESF Plus finanziert werden (Kumulierungsverbot)
o Konkursabwehr- und Beschaftigtentransferberatung beinhalten
o ausschliellich Zertifizierungs- oder QM-MalRnahmen (z.B. nach ISO 9000
ff.) zum Inhalt haben
o exklusiv vom Hersteller oder in seinem Auftrag durchgefihrt werden, und
dem Verkauf spezifischer Produkte dienen (Produkt-/Herstellerschulungen)
o als Einzelunterricht, als inner- oder einzelbetriebliche Qualifizierung oder
vollstéandig in Form von Selbstlernmedien erfolgen
o im Ausland stattfinden
o von einem Anbieter ohne deutschen Firmensitz angeboten werden (auch im
Fall von Online-Kursen oder anderen im Selbststudium durchgefihrten Qua-
lifizierungen/Weiterbildungen)
e Erwerb der allgemeinen Fahrerlaubnis fur alle in § 6 der Fahrerlaubnis-Verordnung

genannten Klassen

Zudem sind Qualifizierungen/Weiterbildungen nicht férderfahig, mit denen bereits vor Aus-
gabe eines Qualifizierungsschecks begonnen wurde oder fiir die vor Ausgabe eines Quali-
fizierungsschecks eine vertragliche Verpflichtung eingegangen wurde (z.B. Abschluss Wei-

terbildungsvertrag, rechtsverbindliche Buchung oder Anmeldung).

3. Welchen Umfang muss eine forderfahige Qualifizierung/Weiterbildung haben?

Die Qualifizierung/Weiterbildung muss eine Mindestdauer von 20 Zeitstunden (inkl. Pau-

senzeiten) umfassen.

4. In welcher Form sind die Qualifizierungen/Weiterbildungen forderfahig?

Die Inhalte der Qualifizierung/Weiterbildung missen durch Prasenzphasen oder mit Unter-
stutzung digitaler Medien synchron vermittelt werden. Hochstens 50% der Inhalte durfen

asynchron in Form von Selbstlernmedien vermittelt werden.

Qualifizierungen/Weiterbildungen sind nur forderfahig, wenn sie explizit als Gruppenunter-
richt (insgesamt mindestens zwei Teilnehmende) ausgeschrieben sind. Dabei ist eine Mi-
schung aus Gruppen- und Einzelunterricht grundsatzlich moglich (z.B. in Form von 1:1-
Feedbackgesprachen). Reiner Einzelunterricht ist nicht forderfahig. Als Richtwert sollte der

Anteil an 1:1-Einheiten 25% der Inhalte nicht Uberschreiten
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Zwingend darf der Anteil an Selbstlernmedien und Einzelunterricht in Summe bei héchstens

50% der Inhalte liegen.

Hochschulsemester, unabhéngig davon, an welcher Ausbildungsstatte sie verbracht wer-
den, zahlen nicht als Qualifizierungen/Weiterbildungen. Auch die Férderung einzelner Mo-
dule im Rahmen eines regularen Studiums ist nicht méglich. Hochschulische Weiterbildun-
gen von staatlichen und staatlich anerkannten deutschen Hochschulen konnen hingegen

forderfahig sein.

Mehrere separate Module, die einzeln buchbar sind, gelten nicht als eine, sondern als meh-
rere Qualifizierungsmaflnahmen und sind nicht férderfahig. Sofern Module jedoch als ein
Kombi-Paket buchbar sind, kénnen sie tiber KOMPASS geférdert werden.

Details hierzu wird Ihnen Ihre Anlaufstelle nennen.

5. Bei welchen Qualifizierungsanbietern kann ich die Qualifizierung/Weiterbildung

durchfiihren?

Qualifizierungsanbieter missen Uber einen deutschen Firmensitz verfiigen. Zudem mussen

sie eine der nachfolgenden Anforderungen nachweislich erfillen:

¢ Anerkennung des Tragers oder der MaRnahme auf einer gesetzlichen Basis (z. B.
Weiterbildungsgesetz des Landes, Sozialgesetzbuch/Akkreditierungs- und Zulas-
sungsverordnung Arbeitsférderung, Bildungsurlaubsgesetz, IHK-Gesetz, Hand-

werksordnung, Hochschulgesetze etc.)

e Zertifizierung durch ein anerkanntes Qualitdtsmodell (dazu zahlen u.a. AZAV, BQM,
BW-GS, ISO 9001)

¢ Qualitatssicherung des jeweiligen Weiterbildungsangebots durch qualifiziertes Lehr-

personal, detaillierte Kursplanung und Veranstaltungsevaluation.

6. Ich habe noch keinen Qualifizierungsscheck erhalten, méchte mir aber einen

freien Platz fur eine bestimmte Qualifizierung/Weiterbildung sichern. Geht das?

Eine unverbindliche Reservierung ist moglich, keinesfalls aber darf vor Ausstellung eines
Qualifizierungsschecks eine vertragliche Verpflichtung, z.B. in Form einer verbindlichen An-
meldung oder Buchung, mit dem Qualifizierungsanbieter eingegangen werden. In diesen

Fallen kdnnen die Kosten der Qualifizierung/Weiterbildung nicht erstattet werden.
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7. In welchem Zeitraum muss ich meine Qualifizierung/Weiterbildung abgeschlos-

sen haben?

Die Fortbildung muss innerhalb von sechs Monaten nach Ausstellung des Qualifizierungs-

schecks durchgefuhrt und abgeschlossen sein.

8. Was muss das Zertifikat bzw. die Teilnahmebestatigung oder Urkunde enthalten?

Mit dem Vorhabenantrag muss eine Teilnahmebestatigung bzw. ein Zertifikat eingereicht
werden. Diese Bescheinigung ist vom Qualifizierungsanbieter nach Abschluss der Qualifi-

zierung/Weiterbildung auszustellen und bescheinigt Ihre Teilnahme.

Fur die Teilnahmebestatigung bzw. das Zertifikat gibt es keine Formatvorgaben. Jedoch

sollten mindestens folgende Informationen enthalten sein:
e Name der*des Solo-Selbststandigen
e Start- und Enddatum der Qualifizierung/Weiterbildung
e Bezeichnung der Mallnahme
e Umfang der Qualifizierung/Weiterbildung (Anzahl Zeitstunden)
e Durchfuhrungsort der Qualifizierung/Weiterbildung
¢ Name sowie Unterschrift und Stempel des Anbieters

e Ort und Datum der Ausstellung

9. Wie weise ich die erfolgreiche Teilnahme an der Qualifizierung/Weiterbildung
nach, wenn ich kein Zertifikat bzw. keine Teilnahmebestatigung oder Urkunde er-

halten habe?

Bei Bedarf kann die im Forderportal Z-EU-S unter ,Dokumente® hinterlegte Vorlage herun-

tergeladen werden. Diese lassen Sie vom Qualifizierungsanbieter ausfullen.
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IV. Férderumfang — Wie hoch ist die Forderung und wie setzt sich diese zusammen?

1. Bis zu welcher Héhe wird gefordert?

Die Foérderhohe orientiert sich an den fur die Qualifizierung anfallenden Kosten. Ihnen wer-
den 90% der reinen Qualifizierungskosten in Héhe von bis zu 5.000 Euro (ohne Mehrwert-

steuer) erstattet. Der maximale Zuschuss betragt somit 4.500 Euro.

2. Welche Kosten sind nicht zuwendungsfahig?

Nebenkosten wie z.B. Verbrauchsmaterial, Fahrtkosten, Ubernachtungskosten und Prii-

fungsgebuhren sind nicht zuwendungsfahig.

Provisionen oder anderslautende Honorare sind unzuldssig und daher nicht férderfahig. Es
ist zu beachten, dass eine Provision oder ein anderslautendes Honorar auch nicht nach-

traglich gezahlt werden darf.

3. Wie setzt sich die Forderung zusammen?

Die Zuwendung wird im Wege der Projektférderung als Anteilfinanzierung in Form eines
nicht rickzahlbaren Zuschusses gewahrt. Dieser betragt bis zu 90% und setzt sich, je nach
Geschéaftsadresse der Solo-Selbststandigen (Geschaftsadresse und Privatadresse kdnnen
Ubereinstimmen), aus ESF Plus-Mitteln und Bundesmittel zusammen. Von den Solo-Selbst-
standigen ist eine Eigenbeteiligung von mindestens 10% der zuwendungsfahigen Ausga-

ben zu leisten.

4. Ich habe den maximalen Forderbetrag nicht ausgeschopft. Kann ich mir vorzeitig

einen weiteren Qualifizierungsscheck ausstellen lassen?

Es kann nur ein Qualifizierungsscheck innerhalb von zwolf Monaten pro Person ausgestellt
und eingel6st werden, unabhangig von der Hohe der tatsachlichen oder férderfahigen Qua-

lifizierungsausgaben.

5. Ich bin umsatzsteuerpflichtig. Wird mir die Steuer erstattet?

Die Umsatzsteuer wird nicht erstattet. Es wird ausschlief3lich der Nettobetrag von maximal
5.000 Euro gefordert.
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6. Ist die KOMPASS-Forderung einkommensteuerpflichtig?

Dies ist abhangig von lhrer individuellen Situation. Bitte wenden Sie sich an ein Steuerbiro

oder das fur Sie zustandige Finanzamt.

7. Muss ich in Vorleistung gehen?

Die QualifizierungsmalRnahme muss von lhnen vorfinanziert werden. Nach Abschluss der
Qualifizierung/Weiterbildung reichen Sie einen Vorhabenantrag bei der Bewilligungsbe-

horde (DRV KBS) ein, mit dem Sie die Erstattung der Ausgaben beantragen.

8. Wann und wie wird mir die Férderung ausgezahit?

Der Vorhabenantrag mit allen erforderlichen Nachweisdokumenten (siehe Punkt V.3) ist
grundsatzlich innerhalb von sieben Monaten nach Ausgabe des Qualifizierungsschecks
(siehe Punkt 1.8) bei der Bewilligungsbehdrde (DRV KBS) einzureichen. Nach entsprechen-
der Prifung und Bescheiderteilung durch die DRV KBS erstattet diese die anteilige Zuwen-

dung. lhre Anlaufstelle berat und begleitet Sie beim Antragsverfahren.

9. Welche Sicherheiten gibt es fur die Riickzahlung?

Durch den ausgestellten Qualifizierungsscheck ist eine Genehmigung zum vorzeitigen Vor-
habenbeginn (siehe Punkt 1.6) ausgegeben worden, die jedoch keine Férderzusage dar-
stellt. Insofern ist die Prifung des eingereichten Vorhabenantrages sowie die Bescheidert-
eilung durch die Bewilligungsbehérde malRgebend. Ein Rechtsanspruch auf die Férderung
besteht nicht.

10. Was passiert, wenn eine Qualifizierung/Weiterbildung nicht erfolgreich in sechs

Monaten abgeschlossen werden kann?

Nach Ausgabe des Qualifizierungsschecks haben Sie grundsatzlich sechs Monate Zeit, lhre
Qualifizierung/Weiterbildung durchzufiihren. Spatestens innerhalb von sieben Monaten
nach Ausstellung des Schecks sind grundsatzlich auch der Antrag sowie die erforderlichen

Nachweisdokumente bei der Bewilligungsbehérde (DRV KBS) einzureichen.
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Eine Verlangerung des auf dem Qualifizierungsscheck genannten Zeitraums ist nicht mog-
lich. Bitte bemihen Sie sich in diesen Fallen um eine individuelle Lésung mit dem Qualifi-
zierungsanbieter. Im Ausnahmefall ist eine Korrektur des Qualifizierungsschecks mdglich.
Dabei handelt es sich immer um eine Einzelfallprifung, die entsprechende Zeit in Anspruch

nimmt. Kontaktieren Sie hierflir lhre Anlaufstelle.

Zwolf Monate nach Ausstellung des letzten Qualifizierungsschecks kénnen Sie einen neuen

Scheck beantragen.

V. Antragsstellung - Was ist zu beachten?

1. Durch wen wird mein Antrag gepruft?

Die Antragsprifung erfolgt durch die Bewilligungsbehdrde. Dies ist die
Deutsche Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-See (DRV KBS)
Fachstelle fur Férdermittel des Bundes-Fachbereich ESF
Knappschaftsplatz 1

03046 Cottbus

2. Wie erfolgt die Antragsstellung?

Ihre KOMPASS-Anlaufstelle begleitet und berat Sie bei der Erstellung und Einreichung des
Antrags.

Die Antragsstellung erfolgt Uber das Forderportal Z-EU-S (siehe Punkt 1.1). Nutzen Sie
hierzu das von Ihnen im Rahmen des mit der Anlaufstelle durchgeflihrten Beratungspro-

zesses in Z-EU-S erstellte Nutzer*innenkonto.

Der in Z-EU-S generierte Vorhabenantrag ist zu vervollstandigen bzw. anzupassen und mit
allen erforderlichen Nachweisunterlagen einzureichen. Detailliertere Ausfihrungen zum
Thema Antragstellung kénnen Sie der in Z-EU-S unter ,Dokumente” hinterlegten Arbeits-

hilfe entnehmen.

Bitte beachten Sie, dass der Vorhabenantrag dem Schriftformerfordernis unterliegt. Das
heildt, dass dieser nach der Einreichung in Z-EU-S postalisch und rechtsverbindlich unter-
schrieben bei der DRV KBS eingereicht werden muss, sofern Sie keine elektronische Sig-

naturform (elD — mit neuem Personalausweis; QES — qualifizierte elektronische Signatur)
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verwenden. Bei Verwendung der elektronischen Signatur (elD) muss lhr Personalausweis
auch mit einer Chipfunktion freigeschaltet sein. Zugleich benétigen Sie hierzu den entspre-
chenden Pin und eine AusweisApp. Weitere Informationen zur elektronischen Signaturform

kénnen Sie folgendem Link entnehmen: Férderportal Z-EU-S: Online-Hilfe (foerderportal-

zeus.de).

3. Welche Unterlagen muss ich einreichen?

Neben dem Vorhabenantrag sind weitere Anlagen bei der Bewilligungsbehorde einzu-
reichen. Eine Ubersicht iber die einzureichenden Unterlagen steht Ihnen in Z-EU-S im Be-

reich ,Dokumente” mit Erlauterungen zur Verfugung. Zu den Anlagen zahlen u.a.:
o Zertifikat/Teilnahmebestatigung Gber die Qualifizierung/Weiterbildung
e De-minimis Erklarung
e Rechnung des Qualifizierungsanbieters
e vollstdndiger Nachweis der Bezahlung (Kontoauszug als Zahlungsnachweis)
¢ Nachweis Uber den Haupterwerb
e Nachweis zum Vollzeitaquivalent (VZA-Rechner)
e Nachweis Uber das zweijahrige Marktbestehen

¢ Bankbestatigung (sofern es sich um ein Geschaftskonto einer juristischen Person
handelt oder die im Antrag angegebene Bankverbindung nicht mit der Bankverbin-
dung lhres Zahlungsnachweises Ubereinstimmt (z.B. bei der Verwendung von zwei
Konten))

e Einwilligungserklarung zur Ubermittlung elektronischer Dokumente (freiwillig)

Bitte beachten Sie, dass alle Unterlagen, bei denen eine Unterschrift von Ihnen gefordert
wird, im Original einzureichen sind, sofern Sie keine elektronische Signaturform (elD — mit
neuem Personalausweis; QES - qualifizierte elektronische Signatur) verwenden. Bei Ver-
wendung der elektronischen Signatur (elD) muss lhr Personalausweis auch mit einer
Chipfunktion freigeschaltet sein. Zugleich bendtigen Sie hierzu den entsprechenden Pin
und eine AusweisApp. Weitere Informationen zur elektronischen Signaturform kénnen Sie

folgendem Link enthnehmen: Fdrderportal Z-EU-S: Online-Hilfe (foerderportal-zeus.de).

Achten Sie zudem darauf, dass die Unterlagen vollstandig eingereicht werden.


https://www.foerderportal-zeus.de/zeus/#/dialogs/dlghelp?page=https:%2F%2Fwww.foerderportal-zeus.de%2Fzeus%2Fz-oh%2Fpages%2Fe%2Felektronischer-identitaetsnachweis%2F..%2Felektronischer-identitaetsnachweis.php
https://www.foerderportal-zeus.de/zeus/#/dialogs/dlghelp?page=https:%2F%2Fwww.foerderportal-zeus.de%2Fzeus%2Fz-oh%2Fpages%2Fe%2Felektronischer-identitaetsnachweis%2F..%2Felektronischer-identitaetsnachweis.php
https://www.foerderportal-zeus.de/zeus/#/dialogs/dlghelp?page=https:%2F%2Fwww.foerderportal-zeus.de%2Fzeus%2Fz-oh%2Fpages%2Fe%2Felektronischer-identitaetsnachweis%2F..%2Felektronischer-identitaetsnachweis.php
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Vi. Allgemeines

1. Z-EU-S -was ist das?

Z-EU-S (Zuwendungen aus dem Europaischen Sozialfonds Plus) ist das digitale Férderpor-
tal (Projektverwaltungssystem) fir Vorhabentrager (Projekttrager), das bei der Beantragung
und Abrechnung von Zuwendungen aus dem ESF Plus des Bundes der Férderperiode
2021-2027 unterstutzt. Das Foérderportal Z-EU-S erreichen Sie unter folgendem Link:

https://www.foerderportal-zeus.de. Da Sie durch lhre Teilnahme am Programm als Vorha-

bentrager gelten, ist die Nutzung des Foérderportals notwendig, um den Qualifizierungs-

scheck zu erhalten und die Erstattung zu beantragen.

2. Gibt es Arbeitshilfen zur Nutzung von Z-EU-S?

Far Anlaufstellen und Solo-Selbststandige stehen verschiedene Hilfestellungen zur Verfu-
gung. Diese sind im Forderportal Z-EU-S unter dem Reiter ,Dokumente® auffindbar. Zudem

kénnen Sie die Uber das Forderportal abrufbare Online-Hilfe nutzen.

3. Was sind De-minimis-Beihilfen?

De-minimis-Beihilfen sind bezliglich des Foérdervolumens so geringe Beihilfen, dass ihre
Auswirkungen auf den Wettbewerb nicht spirbar sind. Sie mussen daher nicht durch die
Européaische Kommission genehmigt werden, sondern kénnen ohne deren Einschaltung
gewahrt werden. Allerdings hat die EU-Kommission das Recht, die Durchfiihrung dieser

MaRnahmen zu kontrollieren.

Damit die als De-minimis-Beihilfen bezeichneten Subventionen nicht doch noch zu einer
Wettbewerbsverzerrung flhren, indem das empfangende Unternehmen beispielsweise
mehrere Subventionen dieser Art beantragt, ist der sogenannte Subventionshéchstwert al-
ler De-minimis-Beihilfen fur das einzelne Unternehmen auf 300.000 Euro (innerhalb von
drei Jahren) begrenzt. Dieser 3-Jahres-Zeitraum ist flie3end, d.h. bei jeder weiteren Neu-
bewilligung einer De-minimis-Beihilfe ist die Gesamtsumme der im laufenden Jahr sowie in
den vorangegangenen zwei Jahren gewahrten De-minimis-Beihilfen festzustellen. Dabei
darf der Héchstbetrag von 300.000 Euro nicht Gberschritten werden. Weitere Ausfiihrungen
zu De-minimis-Beihilfen entnehmen Sie dem in Z-EU-S unter ,Dokumente” hinterlegten

Merkblatt zu De-minimis-Beihilfen flr Solo-Selbststandige.


https://www.foerderportal-zeus.de/

	I. KOMPASS - kurz und knapp
	1. Was ist KOMPASS?
	2. Ich möchte eine Förderung erhalten. An wen wende ich mich?
	3. Welche Aufgaben haben die Anlaufstellen?
	4. Bin ich in der Wahl der Anlaufstelle frei?
	5. Muss ich persönlich in der Anlaufstelle erscheinen?
	6. Was ist ein Qualifizierungsscheck?
	7. Wie oft kann ich einen Qualifizierungsscheck erhalten?
	8. In welchem Zeitraum muss ich die Qualifizierung/Weiterbildung abschließen?
	9. Ich habe die Qualifizierung/Weiterbildung durchgeführt. Wie erhalte ich die Förderung?
	10. Wie läuft das Programm KOMPASS ab?

	II. Solo-Selbstständige - Wer ist förderfähig?
	1. Wer kann die Förderung erhalten?
	2. Welche Voraussetzungen muss ich erfüllen?
	3. Wann liegt eine selbstständige Tätigkeit vor?
	4. Wie weise ich meine Solo-Selbstständigkeit nach?
	5. Wann liegt ein Haupterwerb vor?
	6. Wie weise ich den Haupterwerb nach?
	7. Ich habe Beschäftigte. Bin ich trotzdem solo-selbstständig?
	8. Wie errechnet sich ein Vollzeitäquivalent (VZÄ)?
	9. Wie weise ich das Vollzeitäquivalent (VZÄ) nach?
	10. Wie lange muss ich mit meiner Selbstständigkeit am Markt sein?
	11. Wie weise ich meine Bestandsdauer nach?
	12. Welche Gründe führen dazu, dass ich trotz sonstiger erfüllter Voraussetzungen nicht förderfähig bin?

	III. Qualifizierung/Weiterbildung - Was ist förderfähig?
	1. Welchen Inhalt kann meine Qualifizierung/Weiterbildung haben?
	2. Welche Qualifizierungen/Weiterbildungen sind nicht förderfähig?
	3. Welchen Umfang muss eine förderfähige Qualifizierung/Weiterbildung haben?
	4. In welcher Form sind die Qualifizierungen/Weiterbildungen förderfähig?
	5. Bei welchen Qualifizierungsanbietern kann ich die Qualifizierung/Weiterbildung durchführen?
	6. Ich habe noch keinen Qualifizierungsscheck erhalten, möchte mir aber einen freien Platz für eine bestimmte Qualifizierung/Weiterbildung sichern. Geht das?
	7. In welchem Zeitraum muss ich meine Qualifizierung/Weiterbildung abgeschlossen haben?
	8. Was muss das Zertifikat bzw. die Teilnahmebestätigung oder Urkunde enthalten?
	9. Wie weise ich die erfolgreiche Teilnahme an der Qualifizierung/Weiterbildung nach, wenn ich kein Zertifikat bzw. keine Teilnahmebestätigung oder Urkunde erhalten habe?

	IV. Förderumfang – Wie hoch ist die Förderung und wie setzt sich diese zusammen?
	1. Bis zu welcher Höhe wird gefördert?
	2. Welche Kosten sind nicht zuwendungsfähig?
	3. Wie setzt sich die Förderung zusammen?
	4. Ich habe den maximalen Förderbetrag nicht ausgeschöpft. Kann ich mir vorzeitig einen weiteren Qualifizierungsscheck ausstellen lassen?
	5. Ich bin umsatzsteuerpflichtig. Wird mir die Steuer erstattet?
	6. Ist die KOMPASS-Förderung einkommensteuerpflichtig?
	7. Muss ich in Vorleistung gehen?
	8. Wann und wie wird mir die Förderung ausgezahlt?
	9. Welche Sicherheiten gibt es für die Rückzahlung?
	10. Was passiert, wenn eine Qualifizierung/Weiterbildung nicht erfolgreich in sechs Monaten abgeschlossen werden kann?

	V. Antragsstellung - Was ist zu beachten?
	1. Durch wen wird mein Antrag geprüft?
	2. Wie erfolgt die Antragsstellung?
	3. Welche Unterlagen muss ich einreichen?

	VI. Allgemeines
	1. Z-EU-S - was ist das?
	2. Gibt es Arbeitshilfen zur Nutzung von Z-EU-S?
	3. Was sind De-minimis-Beihilfen?


